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Folgende Papiere müssen postalisch versandt werden: Rechnungsbegleitzettel 
(als Deckblatt), Transportscheine und ggf. die Leistungszusagen der Kranken-
kassen mit Genehmigungsdatum und ggf. Genehmigungskennzeichen. Befindet 
sich die elektronische Abrechnung per Datenträgeraustausch noch in der Er-
probungsphase, muss außerdem noch die Rechnung mitgeschickt werden. Erst 
mit Beginn der Echtphase kann auf die postalische Versendung der Rechnung 
verzichtet werden. Die Tabelle in Kapitel 2 zeigt, welche Krankenkassen bereits 
auf die elektronische Abrechnung umgestellt haben (Echtphase). 

  6.  Rückläuferbearbeitung  

Im perfekten Fall würde nun der Punkt „Wie kommt das Geld zum Leistungser-
bringer“ folgen. Leider wird aber nicht jede Rechnung von den Krankenkassen 
bezahlt. Daher ist es notwendig, kurz die Bedeutung von Rückläufern zu erörtern. 

Ein Rückläufer ist eine formal oder inhaltlich fehlerhafte Rechnung, die von der 
Krankenkasse zurückgewiesen und nicht bezahlt wird. Es liegt in der Verantwor-
tung des Leistungserbringers, den Fehler zu finden und die Rechnung zu 
korrigieren – unabhängig davon, auf welche Art er abrechnet. 

• 	 Bei Nutzung einer Abrechnungssoftware ist er hier allerdings auf sich 
	 allein gestellt, da er keinen Ansprechpartner hat, um herauszufinden, 		
	 warum die Rechnung nicht bezahlt wurde. 

• 	 Abrechnungszentren übernehmen zwar die Rückläuferbearbeitung, 
	 müssen aber trotzdem beim Kunden, dem Taxi- oder Mietwagenunter-	
	 nehmer, nachhaken, da nur er wissen kann, ob z. B. das Datum oder die 	
	 Art der Fahrt falsch angegeben wurde oder wie viele Kilometer 
	 tatsächlich zurückgelegt wurden.

• 	 Auch bei der Abrechnung über das Internet muss der Leistungserbringer 	
	 prüfen, warum eine Rechnung als fehlerhaft eingestuft wurde. Eine 
	 automatische Plausibilitätsprüfung bei der Rechnungserstellung sorgt 	
	 allerdings dafür, dass formale Fehler nahezu unmöglich werden und 		
	 Rückläufer aus formalen Gründen kaum zu erwarten sind. Liegt ein 
	 inhaltlicher Fehler vor, erleichtert eine Rückläuferbearbeitung auf Knopf-	
	 druck die Korrektur von Rechnungen. Diese müssen nicht komplett neu 		
	 eingegeben werden; der Leistungserbringer kann den ursprünglichen 
	 Abrechnungsfall aufrufen und die Korrekturen vornehmen. Bei Bedarf hilft 		
	 auch der Anbieter der Abrechnungsplattform bei der Fehlersuche.

Rechnungsbegleitzettel, Transportscheine 
                  und ggf. Leistungszusagen der Krankenkassen.“

„Bei der Rückläuferbearbeitung liegt es in der Verantwortung        
            des Leistungserbringers, den Fehler zu finden.“
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  7.  Wie kommt das Geld zum Leistungserbringer? 

Nachdem alle abrechnungsrelevanten Daten elektronisch erfasst und den Prüf-
stellen der Krankenkassen übermittelt wurden, folgt nun für Taxi- und Miet-

wagenunternehmer der wichtigste Schritt: Die Gutschrift der 
Rechnungsbeträge auf dem eigenen Konto. Der Ablauf, bis es 
so weit ist, ist folgender: Der Leistungserbringer versendet die 
Rechnungsdaten elektronisch und die Papierbelege per Post 
an das jeweilige Prüfzentrum seiner Krankenkasse. Dieses prüft 
alle Belege auf Vollständigkeit und Plausibilität. Ist alles korrekt, 
überweist die Kasse den offenen Betrag auf das Konto des Leis-
tungserbringers. 

Die Krankenkassen sind übrigens verpflichtet, innerhalb von 28 
Tagen nach Eingang aller Unterlagen zu überweisen, was im 
geschäftlichen Zahlungsverkehr ein herkömmlicher Zeitraum ist. 
Findet das Prüfzentrum allerdings einen Fehler, wird die Zahlung 
zurückgestellt. Bevor die Krankenkasse die fehlerhafte Rech-

nung bezahlt, muss zunächst der Fehler gefunden und behoben werden. Nach 
der Korrektur der Rechnung muss der Taxi- oder Mietwagenunternehmer unter 
Umständen erneut 28 Tage warten, bis er das Geld auf dem Konto hat. 

Vorfinanzierung durch Factoring
Wer nicht so lange auf sein Geld warten möchte, kann für eine Zusatzgebühr so-
wohl bei den Abrechnungszentren als auch bei der Selbstabrechnung über das 
Internet eine Vorfinanzierung mit buchen. So wird der ausstehende Betrag - je 
nach Höhe der Gebühr –innerhalb von 24 Stunden bzw. nach wenigen Tagen auf 
das Konto des Leistungserbringers eingezahlt. 

Diese Art der kurzfristigen Vorfinanzierung wird Factoring genannt und funktio-
niert so: Der Factor (normalerweise die finanzierende Bank) erwirbt die Forderun-
gen seines Factoring-Kunden (des Leistungserbringers) gegen dessen Abneh-
mer (die Krankenkasse). Als Gegenleistung für die Abtretung der Forderung zahlt 
der Factor an den Factoring-Kunden umgehend den Forderungskaufpreis. Daher 
kann das Geld besonders schnell auf dem Konto des Leistungserbringers ein-
treffen. Dieser Kaufpreis entspricht dem Betrag der – tatsächlich bestehenden – 
Forderung abzüglich einer Gebühr für die Leistungen des Factors. Diese Gebühr 
kann unterschiedlich hoch sein. Je nach Auszahlungszeitpunkt berechnet die 
Bank zwischen 0,6 und 1,3 Prozent der Bruttorechnungssumme. 

„Die Krankenkassen sind verpflichtet, innerhalb von 
                        28 Tagen nach Eingang der Unterlagen zu zahlen.“
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Factoring

Abrechnungszentren verleihen oft ihr eigenes Geld und beauftragen keine Bank. 
Für diesen Verleih erheben sie Gebühren, die sie selber bestimmen. Diese Vorfi-
nanzierungsgebühren können höher ausfallen als bei der Finanzierung über eine 
Bank.

Echtes und unechtes Factoring
Beim Factoring wird zwischen echtem und unechtem Factoring unterschieden. 
Finanziert eine Bank die ausstehende Rechnungssumme, trägt sie beim echten 
Factoring auch das Risiko, wenn die Forderung ausfällt. Dabei gibt es ein recht-
liches Problem. Da die Bank in der Rolle als Factor für den Forderungsausfall 
aufkommen muss, wird sie die ausstehenden Rechnungen prüfen wollen, um 
das Risiko des Ausfalls abschätzen zu können. So ist aber der Datenschutz nicht 
gewährleistet, denn in den Begleitunterlagen wie Verordnungen und Transport-
scheinen befinden sich Daten, die den Gesundheitszustand und die Privatsphäre 
des Patienten betreffen. Diese dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
(Rechnungszentren sind davon ausgeschlossen). 

Von daher wird bei der Finanzierung von Forderungen, die an Krankenkassen 
gestellt wurden, meist auf unechtes Factoring zurückgegriffen. Das heißt, es wird 
auf die Übernahme des Risikos verzichtet. Das unechte Factoring wird als Darle-
hen angesehen, die Abtretung der Forderung erfolgt zur Sicherung des Kredits. 
Ob echtes oder unechtes Factoring – eins bleibt gleich: Das Factoring lohnt sich 
nicht für jeden. 

Lohnt sich eine Vorfinanzierung überhaupt?
Leistungserbringer sollten bedenken, dass – auch wenn die Vorfinanzierungs-
gebühren nicht sehr hoch erscheinen – über das Jahr gerechnet einiges an 
Kosten zusammen kommt. Bei einem angenommenen Umsatz von 10.000 Euro 
pro Monat fallen bei sofortiger Auszahlung monatlich 130 Euro Gebühren an, die 
zusätzlich zu den reinen Abrechnungsgebühren gezahlt werden müssen. Im Jahr 
kommen so 1.560 Euro zusammen. Fasst man die Vorfinanzierung als Kredit über 
einen Monatsumsatz auf, so ergibt dies einen jährlichen Zinssatz von 15,6 %. 

„Echtes Factoring ist rechtlich problematisch. Daher wird bei 
    Krankenkassen-Forderungen meist unechtes Factoring genutzt.“

„Factoring ist teuer. Leistungserbringer sollten genau 
          überlegen, ob sie es in Anspruch nehmen oder nicht.“

Krankenkasse Factor, z. B. Bank

Taxi-/Mietwagenunternehmen

1) versendet Rechnungen 

 3) begleicht die Rechnungen 

2) finanziert offene Forderungen  
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Hier zur Verdeutlichung ein Beispiel, in dem klar wird, dass der Leistungserbrin-
ger durch die Zahlung der Krankenkasse einen ebenso regelmäßigen 
Zahlungseingang wie bei der Vorfinanzierung erwarten kann – allerdings ohne 
Vorfinanzierungsgebühren: 

Vorfinanzierung vs. Zahlung durch die Krankenkasse

Ein Zinssatz von 15,6 % entspricht übrigens in etwa der Höhe eines Dispo-
sitionskredits bei der Hausbank. Bedenkt man, dass ein Zahlungsziel von 30 
Tagen im Geschäftsverkehr allgemein üblich ist, sollte hinterfragt werden, ob das 
Geld tatsächlich innerhalb von 24 Stunden oder wenigen Tagen benötigt wird 
oder ob es sich lohnt, bis zu 28 Tage zu warten und dadurch zu sparen. 

Wie eine DMRZ-Kundenumfrage zeigt, in der mehr als 1000 Kunden das 
Zahlungsverhalten der Krankenkassen angegeben haben, zahlen einige Kassen 
sogar noch schneller als nach 28 Tagen: 

Zahlung durch die Krankenkasse nach? Sagen so viele Kunden

weniger als 3 Wochen 10,2 %

3 Wochen 14,2 %

4 Wochen 53,3 %

mehr als 4 Wochen 22,3 %

Genau genommen haben fast 25 Prozent ihr Geld schneller als nach 28 Tagen 
auf dem Konto. Zahlungen nach mehr als vier Wochen sind zwar nicht aus-
schließlich, aber doch hauptsächlich auf eine bestimmte Krankenkasse zurück-
zuführen, die ein verlängertes Zahlungsziel hat. Die Frage, ob sich eine Vorfinan-
zierung lohnt oder nicht, hängt also sicherlich von den eigenen Erfahrungen ab. 
Zahlt die Krankenkasse regelmäßig schon nach drei Wochen, könnte der 
Leistungserbringer auf sein Geld warten. Bei einem Zahlungsziel von mehr als 
4 Wochen lohnt sich gegebenenfalls eine Vorfinanzierung.

„Ca. 25 % der Leistungserbringer erhalten ihr Geld nach weniger als 

               4 Wochen, ca. ein Fünftel erst später als nach 4 Wochen.”

Leistungserbringung 

Rechnungsstellung

Vorfinanzierung

Zahlung durch die Krankenkasse 

...   Februar	 März	 April	 Mai	 Juni	 Juli	 August …
	 1.	  28.	 1.	 28.	 1.	 28.	 1.	 28.	 1.	 28.	 1.	 28.	 1.	 28.	
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 8.  Fazit

Die Idee, Abrechnungen zwischen Leistungserbringern des Gesundheitswesens 
und Krankenkassen elektronisch durchzuführen, und sie somit zu vereinheitli-
chen und zeitgemäß zu gestalten, hat sehr umfangreiche Änderungen für alle 
Beteiligten mit sich gebracht, deren Umsetzung teilweise über 15 Jahre gedauert 
hat. Noch immer sorgt die Vielzahl an Einführungsterminen je nach Krankenkas-
se und Leistungserbringergruppe für Verwirrung. Dies erfordert von den Kran-
kenkassen eine erhöhte Kommunikationsdichte. Trotzdem stehen mittlerweile 
gute und hilfreiche Abrechnungssysteme zur Verfügung, aus denen sich jeder 
Leistungserbringer je nach Budget und gewünschtem Arbeitsaufwand die pas-
sende Lösung aussuchen kann. 

Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis sich die elektronische Abrechnung in 
allen medizinischen Bereichen und sämtlichen Bundesländern etabliert hat. Die 
gute Nachricht ist: Sobald sich dieses System durchgesetzt hat, wird es - in Hin-
blick auf bereits vorliegende Erfahrungswerte - für die Krankenkassen und, bei 
richtiger Anwendung und Einarbeitung, auch bei den Leistungserbringern des 
Gesundheitswesens, zu mehr Übersichtlichkeit und Transparenz und zu einem 
schnelleren Begleichen der Forderungen führen. Dann kann der Gesetzgeber 
endlich das als Erfolg verbuchen, was er bereits in den 90er Jahren auf den Weg 
gebracht hat.

„Die Abrechnung mit den Kassen ist 
                          übersichtlicher und transparenter geworden.”

„Im Großen und Ganzen zahlen die Krankenkassen 
                              nun schneller als in der Vergangenheit.”


